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Montag den 22^.' Februar 1308.

2C§

Fortsetzuvg des Königlichen Decrets vom iiten Januar iZog, wodurch der
Werth der tm Königreiche Westphalen courstrenden Münzen bestimmt, und die

Strafen wegen des Nachmachen-s dieser Münzen festgesetzt werden.

§. 6. Die Hanttöverischen oder Braunschweig^üneburgischen Münzen. Mrch ni^Fr»nke«

Speciesthaler oder Zwey-Guldcnstückjin Silber, Reichsthalrr,
^ oder 48 Mariengroschen oder 32 gute Groschen geltend , für .

43. zwey Drittel-Reichsthalet, Gulden genannt, 24 Mariengroschen oder
16 gute Groschen geltend, für . ......

4 t» ein Drittel »Reichsthaler oder halber Gulden, 12 Mariengroschen
oder 8 gute Grosäze« geltend, für .... . .

4L. rin Sechstel-Reichsthaler, oder Viertel Gulden, 6 Mariengroschen
oder 4 gute Groschen geltend, für . . ....

46. ein Bier - Mariengroschenstück, oder ytel Rrichsthaler, oder Sechstel
Gulden, r gute Groschen 8 Pfennige geltend, für . . . .

47. ein Zwölftel, ReichSthaler, 3 Mariengreschen oder 2 gute Groschen
geltend, für . . ... ...

48. rin Iwry-Mariengroschenstück oder irtel Gulden, 1 guten Groschen 4
Pfennige geltend, für . .  ...

§. 7. Preußische Münzen.

4y. ein Preußischer doppelter Friedrichsd'or für . ' . a

Ao. ein Preußischer Friedrichsd'or für . ...

zr. ein halber Friedrichsd'or für .... .

Su ein Preußl- Rrichsthaler von Silber 24 Groschen geltend, für .

53. ein Preußl. Gulden oder zwey Drittrl-Rrichsthaler, iö Groschen gel
tend, für . . . . .....

54. ein halber Rrichsthaler, ir Groschen geltend, für ...
55. rin Drittel-Rrichsthaler, 8 Groschen geltend, für . . .

z6. ein Viertel-Rrichsthaler, 6 Groschen geltend, für « .
57. ein Vier, Groschcnstück, für .... . . .

58. rin Zwölftel-Thaler, s Groschen oder 24 Pfennige geltend, für
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